
 

Befristete Arbeitsverträge für ältere Beschäftigte verstoßen in 
Teilen gegen geltendes EU-Recht 

Urteil des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache C-144/04 festigt den 
Schutz der Arbeitnehmer in Bezug auf Ungleichbehandlung wegen des Alters 

Das Ziel, die berufliche Eingliederung arbeitsloser älterer Arbeitnehmer zu fördern, rechtfertigt nicht 
nationale Rechtsvorschriften, die uneingeschränkt den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit allen 
Arbeitnehmern zulassen, die das 52. Lebensjahr vollendet haben. 

Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters ist ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschafts-
rechts. In diesem Zusammenhang soll mit der Richtlinie 2000/781 ein allgemeiner Rahmen zur Be-
kämpfung bestimmter Formen der Diskriminierung - u. a. wegen des Alters – in Beschäftigung und 
Beruf geschaffen werden. Eine unmittelbar auf das Alter gestützte Ungleichbehandlung stellt grund-
sätzlich eine gemeinschaftsrechtlich verbotene Diskriminierung dar. Die Richtlinie lässt jedoch zu, 
dass die Mitgliedstaaten eine solche Ungleichbehandlung vorsehen, und hält sie für nicht diskriminie-
rend, wenn sie im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige 
Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik und Arbeitsmarkt, objektiv und angemessen gerecht-
fertigt ist. Darüber hinaus müssen die Mittel zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforder-
lich sein. 

Das Arbeitsgericht München hat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen 
eines Rechtsstreits, bei dem es um das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(TzBfG) geht, mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, u. a. nach der Auslegung der Richt-
linie 2000/78. Nach dem TzBfG ist der Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die 
das 52. Lebensjahr vollendet haben, uneingeschränkt zulässig, außer in einem spezifischen Fall eines 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 

Der Gerichtshof stellt fest, dass diese Rechtsvorschriften klar bezwecken, die berufliche Eingliederung 
arbeitsloser älterer Arbeitnehmer zu fördern, weil diese erhebliche Schwierigkeiten haben, wieder 
einen Arbeitsplatz zu finden. Ein derartiges Ziel ist grundsätzlich eine "objektive und angemessene" 
Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung wegen des Alters. 

Nationale Rechtsvorschriften wie die des TzBfG gehen jedoch über das hinaus, was zur Erreichung 
des verfolgten legitimen Zieles angemessen und erforderlich ist. 

Die Mitgliedstaaten verfügen zwar unbestreitbar über einen weiten Ermessensspielraum bei der Wahl 
der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik. Die Anwendung 
der in Rede stehenden nationalen Rechtsvorschriften läuft nach Ansicht des Gerichtshofes jedoch 
darauf hinaus, dass allen Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, unterschiedslos - 
gleichgültig, ob und wie lange sie vor Abschluss des Arbeitsvertrags arbeitslos waren - bis zum Ruhe-
stand befristete, unbegrenzt häufig verlängerbare Arbeitsverträge angeboten werden können. Diese 
große, ausschließlich nach dem Lebensalter definierte Gruppe von Arbeitnehmern läuft damit wäh-
rend eines erheblichen Teils ihres Berufslebens Gefahr, von festen Beschäftigungsverhältnissen aus-
geschlossen zu sein, die doch einen wichtigen Aspekt des Arbeitnehmerschutzes darstellen. In der 
vorliegenden Rechtssache ist nicht nachgewiesen worden, dass die Festlegung einer Altersgrenze als 
solche unabhängig von anderen Erwägungen im Zusammenhang mit der Struktur des jeweiligen Ar-
beitsmarkts und der persönlichen Situation des Betroffenen zur Erreichung des Zieles der beruflichen 
Eingliederung arbeitsloser älterer Arbeitnehmer objektiv erforderlich ist. 
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Nach: Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Pressemitteilung Nr. 99/05 v. 22.11.2005 

Der vollständige Text der Pressemeldung kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://europa.eu.int/cj/de/actu/communiques/cp05/aff/cp050099de.pdf
Unter diesem Link finden Sie den Zugang zu Urteil, Schlußanträgen und Ersuchen in der Rechtssache C-144/04 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=de&Submit=Suchen&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
144%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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